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Kanton St. Gallen

Energieprogramm wird ausgebaut
ST. GALLEN Der Kanton St. Gallen hat 
sein Förderprogramm Energie um 
drei Massnahmen für den Gebäude-
sektor erweitert. Darin geht es um 
Beratungen, Wärmepumpen und al-
ternative Wärmenetze. Die neuen 
Angebote können ab sofort genutzt 
werden. Bis im Jahr 2020 will der 
Kanton St. Gallen seine CO2-Emissio-
nen um 20 Prozent reduzieren. Ei-
nen wesentlichen Beitrag dazu soll 
der Gebäudesektor leisten. Deshalb 
würden nun drei neue Fördermass-
nahmen angeboten, teilte die Staats-
kanzlei am Dienstag mit. Unterstützt 
werden Konzepte für die Moderni-
sierung eines Gebäudes, die von an-
erkannten Energieberatern verfasst 
werden. Unter anderem soll darin 

abgeklärt werden, ob sich ein Ge-
bäude für Solarenergie eignet. Wird 
danach innerhalb von zwei Jahren 
eine der vorgeschlagenen Massnah-
men umgesetzt, können Hausbesit-
zer weitere Beiträge beantragen.
Finanzielle Unterstützung gibt es 
weiter für Hausbesitzer, die eine 
Heizung, die mit Heizöl, Gas oder 
Kohle betrieben wird, durch eine ge-
räuscharme Wärmepumpe ersetzen 
wollen. Gefördert wird zudem der 
Einsatz von Strom- und Wärmepro-
duktionszählern. Eine weitere För-
dermassnahme richtet sich vor al-
lem an Unternehmen und die öffent-
liche Hand. Dabei werden sogenann-
te Anergienetze finanziell unter-
stützt. Über sie kann Wasser mit ei-
ner Temperatur von rund 8 bis 20 
Grad zu den Verbrauchern transpor-
tiert werden. Mit Wärmepumpen 

wird dort das Wasser auf die ge-
wünschte Temperatur gebracht.
Für klassische Wärmenetze braucht 
es die Abwärme aus einer Holz-
schnitzelheizung oder einer Keh-
richtverbrennungsanlage (KVA), da-
mit das transportierte Wasser Tem-
peraturen von 80 bis 90 Grad er-
reicht. Mit Anergienetzen kann hin-
gegen auch die deutlich geringere 
Abwärme von Betrieben genutzt 
werden. Gedacht werde dabei etwa 
an Rechenzentren, die Abwärme mit 
einer konstanten Verfügbarkeit lie-
fern könnten, erklärte Lorenz Neher, 
Leiter Energieförderung, Energie-
agentur St. Gallen, auf Anfrage der 
Nachrichtenagentur SDA. (sda)

Weitere Informationen sind im Internet auf
www.energieagentur-sg.ch zu fi nden.

Stadt St. Gallen

Fernwärme darf nun
ausgebaut werden
ST. GALLEN Das Bundesgericht hat ei-
ne Beschwerde gegen die Baubewil-
ligung für die Fernwärmezentrale 
Waldau abgelehnt. Damit steht dem 
Projekt nichts mehr im Weg. Mit 
dem Heizkraftwerk soll an sehr kal-
ten Tagen die Fernwärme aus der 
Kehrichtsverbrennungsanlage er-
gänzt werden. Nun sei die Baubewil-
ligung rechtskräftig und die Fern-
wärmezentrale könne wie geplant 
auf dem Areal des Werkhofs Waldau 
fertig gebaut werden. Rund 10 Milli-
onen Franken sollen investiert wer-
den. Einsprachen hatten das Projekt 
um dreieinhalb Jahre verzögert. Der 
Entscheid des Bundesgerichts hatte 
allerdings keine aufschiebende Wir-
kung. Deshalb wurde bereits im Ja-
nuar mit dem Bau des Kellergeschos-

ses begonnen. Die Fernwärmezent-
rale soll im kommenden Winter in 
Betrieb genommen werden. Damit 
werde die Spitzenlast des Fernwär-
mebedarfs abgedeckt, und die Ver-
sorgungssicherheit könne erhöht 
werden, heisst es in der Mitteilung 
der Stadt vom Dienstag. (sda)
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Erzbistum Vaduz

Katecheseabend
mit Erzbischof Haas
SCHAAN Morgen Donnerstag, den 17. 
März, findet der nächste Katechese-
abend mit Erzbischof Wolfgang Haas 
statt. Beginn ist um 19 Uhr mit der 
hl. Messe in der Pfarrkirche St. Lau-
rentius Schaan. Danach, um etwa 20 
Uhr, folgt der Vortrag im Pfarreizen-
trum Schaan. Im Anschluss an den 
Vortrag besteht die Gelegenheit zum 
Gedankenaustausch. «Alle Interes-
sierten sind herzlich eingeladen. Ei-
ne Anmeldung ist nicht erforder-
lich», teilte das Erbistum Vaduz am 
Dienstag mit. (red/pd)

Aus der Region

Bei Einbruch
überrascht
GRABS In der Kleestrasse in Grabs ist 
ein unbekannter Mann am Montag-
abend in ein Haus eingebrochen. 
Dies teilte die Kantonspolizei St. Gal-
len am Dienstag mit. Der Bewohner 
hat den Einbrecher dabei überrascht 
und zu Fuss verfolgt. Der Unbekann-
te brach laut der Medienaussendng 
eine Sitzplatztür auf und gelangte so 
ins Erdgeschoss des Hauses, wo er 
die Räumlichkeiten durchsuchte. 
Der Hausbewohner befand sich zu 
dieser Zeit im Obergeschoss und 
hielt Nachschau, nachdem er Geräu-
sche gehört hatte. Als er den Einbre-
cher überraschte, verliess dieser das 
Haus f luchtartig. Der Bewohner ver-
folgte den Unbekannten zu Fuss bis 
zum Hochhausweg, wo ihm der 
Mann schliesslich entkommen konn-
te. Der Einbrecher rannte weiter in 
Richtung Riet/AMAG Buchs. Gemäss 
jetzigen Erkenntnissen dürfte nichts 
gestohlen worden sein. Der Einbre-
cher war laut der Kantonspolizei 21 
bis 31 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter 
gross, hatte eine athletische Figur 
und dunkelbraune, kurze Haare. Er 
trug zudem eine helle Dreiviertel-
Sporthose. (red/pd)

Erwachsenenbildung

Warum machen zu 
viele Kohlenhydrate 
schlapp und krank?
ESCHEN Den optimalen Ausgleich 
von guten und wichtigen Kohlenhy-
draten von Eiweiss, Vitaminen und 
Mineralstoffen finden, die mitgelie-
fert werden. Sich endlich wohl und 
fit fühlen und Kilos einfach purzeln 
lassen. In dem Vortrag erfahren die 
Teilnehmenden, wie sie schnelle 
Kohlenhydrate meiden können, wie 
Kilos purzeln können, und was lang-
same und schnelle Kohlenhydrate 
im Körper verursachen. Der Vortrag 
(Kurs 242) von Eliane Vogt beginnt 
am Montag, den 11. April, um 19 Uhr 
im Rittersaal der Pfrundbauten in 
Eschen. Anmeldung und Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta in Schaan, Telefonnummer 
232 48 22 oder per E-Mail an die Ad-
resse info@stein egerta.li.  (Anzeige)

Unsere Fotos zeigen: 
Regierungschef-Stellvertre-
ter Thomas Zwiefelhofer, 
Landtagspräsident Albert 
Frick und Landtagsvizeprä-
sidentin Violanda Lanter-
Koller (oben links, von 
links) sowie Peter Bussjä-
ger (rechts) und Patricia 
Schiess vom Liechtenstein-
Institut. (Fotos: Paul Trummer)

Die Verfassung von 1921, kommentiert
Nachschlagewerk Das Liechtenstein-Institut stellte am Dienstagabend im Kunstmuseum in Vaduz den aktuellen Stand des
kostenlosen Onlinekommentars zur liechtensteinischen Verfassung vor, der seit Montag für jeden im Internet abrufbar ist.

VON SEBASTIAN ALBRICH

Die Verfassung ist das ge-
setzliche und formgebende 
Herzstück eines Staates 
und somit wohl eines der 

bedeutendsten Dokumente seiner 
Geschichte. Zwar hat sich die rechts-
wissenschaftliche Literatur bereits 
intensiv mit einzelnen Fragen des 
liechtensteinischen Verfassungs-
rechts befasst, für eine breitere 
Auseinandersetzung mit diesem 
wichtigen Schriftstück mangelte es 
hierzulande bislang aber an einem 
ausführlichen Kommentar zur 
Verfassung des Fürstentums. Ein 
Mangel, der mit dem neuen Online-
kommentar behoben werden soll. 
Gestern Abend wurden die Fort-
schritte des Projektes «Verfassung.
li» des Liechtenstein-Institutes von 
den beiden Autoren Peter Bussjäger 
und Patricia Schiess in Vaduz vorge-
stellt.

Grundstein der Staatsordnung
«Die Verfassung hat als Grundgesetz 
einen besonderen Stellenwert und 
Rang, der sie über die alltägliche po-
litische Arbeit heraushebt», betonte 
Justizminister Thomas Zwiefelhofer 
in seiner Eröffnungsrede. Denn die 
Verfassung definiere den Staat, die 
Gesellschaft und ihre Werte und bil-
de deren rechtliche Basis. «Kein Ge-
setz, keine Verordnung, die nicht ir-
gendwo – hoffentlich – in der Verfas-

sung ihre Grundlage findet», so 
Zwiefelhofer. Um ein Dokument wie 
die Verfassung zu verstehen, muss 
es aber auch im Kontext seiner Ent-
stehung und Veränderung betrach-
tet werden. Genau hier setzt der vor-
gestellte Kommentar an. Mit Bemer-
kungen zur Entstehung der einzel-
nen Artikel, der rechtlichen sowie 
politischen Bedeutung ihres Inhal-
tes und der internationalen Einflüs-
se auf die Verfassungsentwicklung 
(z. B. Menschenrechte) soll der Kom-
mentar die Entstehung der Verfas-

sung und den Weg zu ihrer heutigen 
Form veranschaulichen. 

Vernetzter Kommentar
Sehr schnell habe man sich dabei 
während erster Überlegungen im Jah-
re 2011 für die Form des Onlinekom-
mentars entschieden, erklärte Pro-
jektleiter Peter Bussjäger vom Liech-
tenstein-Institut. Dies sei auch ein No-
vum, da solche Kommentare ansons-
ten meist in Buchform verkauft wer-
den. Dieser hier jedoch sei kostenlos 
und biete alle Vorteile des Internets, 

wie etwa eine Suchfunktion sowie 
Verlinkungen zu Gesetzesdatenban-
ken und weiterführender Literatur. 
Aktuell befinde sich der Kommentar 
noch in Entstehung. In den bisheri-
gen drei Jahren Arbeit konnte die 
Kommentierung des I., II. und X. 
Hauptstückes sowie von Teilen des V. 
Hauptstückes abschlossen werden. 
Diese umfassen die Verankerung des 
Landes als Fürstentum (I), die Aufga-
ben und Rechte des Landesfürsten 
(II) sowie jene der Gemeinden (X) 
und des Landtages (V), was 31 von 115 
Artikeln als gut 25 Prozent der Verfas-
sung entspricht. Man müsse sich aber 
nicht sorgen, dass die Fertigstellung 
weiterhin so lange dauere, versicher-
te Bussjäger. Noch dieses Jahr sollen 
die Hauptstücke V und VI abgeschlos-
sen «Wir gehen davon aus, dass der 
Kommentar spätestens im Laufe des 
Jahres 2018 fertiggestellt ist», führte 
er weiter aus. Wirklich beendet wird 
die Arbeit am Kommentar jedoch 
wohl nie sein. Denn es sei, wie Bussjä-
ger betonte, eine «Sisyphusarbeit», da 
sich selbst ein beständigerer Geset-
zestext wie die Verfassung immer 
weiterentwickelt. Hier greifen jedoch 
wieder die Vorteile eines Online-
kommentares, der ohne Druckkosten 
laufend an künftige Verfassungsände-
rungen oder veränderte Rechtspre-
chungen angepasst werden kann.

Der Kommentar zur liechtensteinischen Verfas-
sung ist kostenlos auf www.verfassung.li – auch 
als Mobilversion – abrufbar.

DIE VERFASSUNG VON 1921

Die aktuelle Verfassung des Fürsten-
tums Liechtenstein stammt aus dem 
Jahre 1921. Sie definiert das Land als ei-
ne konstitutionelle Erbmonarchie auf 
parlamentarischer und demokratischer 
Grundlage. Der Ruf nach einer neuen 
Verfassung – die erste stammte noch 
aus dem Jahre 1862 – wurde 1918 mit 
der Gründung der Fortschrittlichen 
Bürgerpartei und der Christlich-Sozia-
len Volkspartei lauter. Am 24. August 
1921 nahm der Landtag die neue Ver-
fassung (basierend auf einem Entwurf 
von Wilhelm Beck) einstimmig an. Am 
5. Oktober wurde sie durch Prinz Karl 
und Regierungschef Josef Ospelt unter-
zeichnet. Sie legte fest, dass im Land-
tag, der bereits seit 1918 direkt gewählt 
wurde, künftig alle 15 Abgeordneten 

vom Volk gewählt und keine mehr vom 
Fürsten bestellt werden. Somit entwi-
ckelte sich der Landtag zu einer reinen 
Volksvertretung. Zudem trugen Land-
tag und Fürst seitdem die meisten 
Staatsaufgaben gemeinsam. In der Ver-
fassung wurden 1921 erstmals direktde-
mokratische Elemente wie das Referen-
dum und die Volksinitiative verankert. 
1992 wurde die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau in den Verfassungsrang 
gehoben. Mit der Verfassungsrevision 
2003 wurden die Rechte des Landes-
fürsten ausgeweitet: So kann er seither 
den Landtag aus «erheblichen Grün-
den» auflösen und hat ein Vetorecht in 
der Richterbestellung. Das Volk kann 
zudem gegen den Fürsten ein begrün-
detes Misstrauensvotum einbringen.
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